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A. Einleitung

Ein zentrales Instrument der Corporate Governance ist die gesellschafts-
rechtliche Innenhaftung von Geschäftsleitern, die nicht nur dem Ausgleich 
von Schäden dient,1 sondern vor allem präventiv Pflichtverletzungen entge-
genwirkt.2 Inwieweit die Haftung allerdings tatsächlich verhaltenssteuernde 
Wirkung hat, hängt von ihrer Ausgestaltung und ihrer Durchsetzung ab. Im 
Aktienrecht ist die Haftung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-
rats auf materiell-rechtlicher Ebene ausgesprochen schneidig ausgestaltet, 
während die Haftungsdurchsetzung bisweilen als „Achillesferse der deut-
schen Corporate Governance“3 bezeichnet wird.4

Für die verbandsinterne Haftungsdurchsetzung sieht das Aktienrecht ver-
schiedene Instrumente vor. Der Vorstand ist grundsätzlich zur Verfolgung 
der Ansprüche der Gesellschaft zuständig. Lediglich soweit ein Vorstands-
mitglied Haftungsadressat ist, liegt die Anspruchsverfolgung in der Kompe-
tenz des Aufsichtsrats. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung seit dem 
ADHGB von 1861 die Möglichkeit, die Durchsetzung von Organhaftungs-
ansprüchen zu veranlassen. Nach § 147 AktG kann die Hauptversammlung 
die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder beschließen und einen besonderen Vertreter5 zur Durchset-
zung dieser Ansprüche bestellen. Schließlich kann auch eine Aktionärsmin-
derheit mit einer Aktionärsklage nach § 148 AktG Schadensersatzansprüche 
gegen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder verfolgen.

Literatur und Rechtsprechung haben sich intensiv mit der Haftungsdurch-
setzung durch den Aufsichtsrat und eine Aktionärsminderheit beschäftigt. 
Demgegenüber hat die Wissenschaft für mehr als 140 Jahre dem Verfol-

1  Hopt, in: Großkomm AktG, § 93 Rn. 11.
2  Für die Haftung von Vorstandsmitgliedern: vgl. Beschlussempfehlung und Be-

richt des Rechtsausschusses VorstAG BT-Drucks. 16 / 13433 S 11; die Steuerungs-
funktion für das Aktienrecht betonend Goette, Handbuch Corporate Governance, 
715 f.; Ihrig, in: Steuerungsfunktionen des Haftungsrechts im Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht, 18 m. w. N.; demgegenüber wird der Präventionsgedanken nach 
traditioneller Auffassung im Zivilrecht allenfalls als Nebenzweck der Schadenser-
satzpflicht anerkannt, vgl. Larenz, Schuldrecht I, § 27  I  (S. 423) m. w. N.

3  Spindler, in: MünchKomm AktG, § 93 Rn. 2.
4  Langenbucher, DStR 2005, 2083, 2084; Semler, AG 2005, 321, 321; Trescher, 

DB 1995, 661, 661.
5  Im Folgenden auch „Sondervertreter“.
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gungsrecht der Hauptversammlung kaum Beachtung geschenkt.6 Auch in 
der Rechtsprechung sind nur wenige Urteile zu § 147 AktG ergangen.7

Dies änderte sich mit den Vorgängen bei der Hypo und Vereinsbank AG 
(„HVB“).8 Im Jahr 2005 erwarb die UniCredit S.p.A. („UniCredit“) über 
90 % der Anteile an der HVB mittels eines freiwilligen Umtauschangebots. 
Im Jahr 2007 beschloss die Hauptversammlung der HVB auf Verlangen der 
UniCredit, die Minderheitsaktionäre gemäß der §§ 327a ff. AktG auszu-
schließen. Auf derselben Aktionärsversammlung fasste die Hauptversamm-
lung einen Beschluss nach § 147  I  1 AktG über die Geltendmachung von 
Ersatzansprüchen „gegen die gegenwärtigen Mitglieder und ehemaligen 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der HVB sowie gegen die 
Großaktionärin UniCredit S.p.A. sowie mit dieser im Sinne von §§ 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen, jeweils einschließlich der gesetzlichen 
Vertreter“9. Die zu verfolgenden Ersatzansprüche gründeten insbesondere 
darauf, dass die HVB im Jahr 2006 ihre Anteile an der Bank Austria angeb-
lich unter Wert an die UniCredit veräußert hätte. Da sich die Ansprüche 
auch gegen die UniCredit richteten, war diese bei der Fassung des Geltend-
machungsbeschlusses vom Stimmrecht nach § 136  I AktG ausgeschlossen. 
Daher konnten Minderheitsaktionäre mit nur 1,9 % am Grundkapital diesen 
Beschluss fassen. In gleicher Weise bestellte die Hauptversammlung einen 
besonderen Vertreter zur Geltendmachung der Ersatzansprüche. Demgegen-
über lehnte die Hauptversammlung mit den Stimmen der UniCredit diverse 
Anträge auf Bestellung eines Sonderprüfers ab.10

In der Folge kam es zu einer Vielzahl juristischer Auseinandersetzungen 
um den besonderen Vertreter: Zunächst wendete sich die UniCredit gegen 
den Beschluss zur Geltendmachung der Ersatzansprüche und die Bestel-
lung eines Sondervertreters im Wege einer Beschlussmängelklage.11 Sie 
führte insbesondere an, dass der Hauptversammlungsbeschluss zu unbe-

6  Mit dem Sondervertreter hat sich lediglich Böbel, Besonderer Vertreter, 1 ff., 
intensiv befasst.

7  Siehe zur höchstrichterlichen Rechtsprechung: BGH, NJW 1981, 1097, 1097 ff.; 
RGZ 114, 397; 397 ff.; 83, 248, 248 ff.; 74, 301, 301 ff.; 18, 56, 56 ff.

8  Ausführlich zum den Vorgängen bei der HVB („HVB-Fall“), siehe Wirth, in: FS 
Hüffer, 1129, 1129 ff.

9  Voller Wortlaut des Beschlusses bei LG München, ZIP 2007, 1809, 1811.
10  Nach ganz herrschender Meinung unterliegt ein Aktionär bei der Beschlussfas-

sung über die Bestellung eines Sonderprüfers auch dann keinem Stimmrechtsaus-
schluss, wenn die Sonderprüfung der Ermittlung von Ersatzansprüchen gegen diesen 
selbst dienen soll, vgl. OLG Hamburg, NZG 2002, 244, 246; Schröer, in: Münch-
Komm AktG, § 142 Rn. 39 m. w. N.

11  LG München, ZIP 2007, 2420, 2420 ff.; OLG München, ZIP 2008, 1916, 
1916 ff.
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stimmt sei und die Minderheitsaktionäre diesen rechtsmissbräuchlich ge-
fasst hätten.

Auf der anderen Seite machte der besondere Vertreter im einstweiligen 
Rechtsschutz verschiedene Ansprüche gegen die HVB geltend.12 Er verlang-
te ungehinderten Zugang zu den Räumlichkeiten und den Unterlagen sowie 
Einsicht in die Bücher und Papiere der Gesellschaft. Ferner forderte er, alle 
Mitarbeiter über seine Bestellung, seine Funktion sowie seine Bitte um 
Kooperation zu informieren. Schließlich machte er geltend, dass die Mit-
glieder des Vorstands und Aufsichtsrats, der Abschlussprüfer, die Angestell-
ten und sonstigen Vertragspartner ihm gegenüber zur Auskunft verpflichtet 
seien, soweit ein Bezug zur Geltendmachung des Ersatzanspruchs bestehe. 
Eine weitere Streitigkeit im einstweiligen Rechtsschutz hatte das Teilnahme- 
und Rederecht des Sondervertreters auf der Hauptversammlung der HVB 
zum Gegenstand.13 Nach Eintragung des Squeeze-out im Handelsregister 
beschloss die Hauptversammlung der HVB mit den Stimmen der Alleinak-
tionärin UniCredit die Aufhebung des Geltendmachungs- und Bestellungs-
beschlusses. Diesen Beschluss focht der Sondervertreter an. Während das 
Landgericht München daraufhin den Beschluss für nichtig erklärte,14 hob 
das Oberlandesgericht München dieses Urteil auf und wies die Klage des 
Sondervertreters ab15. Eine Beschwerde des Sondervertreters gegen die 
Nichtzulassung der Revision lehnte der BGH ab.16

Im Hinblick auf die geltend zu machenden Ersatzansprüche erhob der 
Sondervertreter im Namen der HVB Klage gegen Vorstandsmitglieder der 
HVB sowie gegen die Unicredit und ihren CEO im Zusammenhang mit der 
Übertragung der Bank Austria. Hierbei klagte der besondere Vertreter hilfs-
weise unter anderem auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von Euro 
13,9 Milliarden.17

Mit dieser Vielzahl an Rechtsstreitigkeiten ging auch eine starke Auf-
merksamkeit in der Literatur einher.18 Das Schrifttum hat zu den im Zuge 
des HVB-Falls aufgekommenen Rechtsfragen zum besonderen Vertreter 
sehr unterschiedliche Ansichten entwickelt. Der Grund hierfür liegt insbe-

12  LG München, ZIP 2007, 1809, 1809 ff.; OLG München, ZIP 2008, 73, 73 ff. 
13  LG München, ZIP 2008, 1588, 1588 ff.
14  LG München, ZIP  2009, 2198, 2198 ff.
15  OLG München, ZIP 2010, 725, 725 ff.
16  BGH, NZG 2011, 950, 951.
17  Wirth, in: FS Hüffer, 1129, 1132 f.
18  Siehe insbesondere Fabritius, in: GS Gruson, 133, 133 ff.; Kling, ZGR 2009, 

190, 190 ff.; Mock, DB 2008, 393, 393 ff.; ders., AG 2008, 839, 839 ff.; Verhoeven, 
ZIP 2008, 245, 245 ff.; Westermann, AG 2009, 237, 237 ff.; Wirth, in: FS Hüffer, 
1129, 1129 ff.


